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RS OGH 1952/4/9 1Ob305/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.1952

Norm

ABGB §467

Rechtssatz

Durch vorübergehende Überlassung des Pfandgegenstandes an den Pfandgeber unter der von letzterem

übernommenen Verp7ichtung zur Rückstellung auf Verlangen des Gläubigers, jedenfalls bei Nichtzahlung der Schuld

am Fälligkeitstag, geht das Pfandrecht nicht verloren.
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1 Ob 305/52
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